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aus dem Rathaus
Öffnungszeiten Gemeinde Woringen

Montag  1600 - 1800 Uhr
Dienstag – Freitag  830 - 1100 Uhr
Telefon 0 83 31 / 55 13
Fax 0 83 31 / 8 90 94
e-mail: rathaus@woringen.de – Internet: www.woringen.de

Öffnungszeiten VG Bad Grönenbach

Montag 8
00

 - 16
00

 Uhr durchgehend 
Dienstag 8

00
 - 12

00
 Uhr 

Mittwoch 8
00

 - 12
00

 Uhr 
Donnerstag 8

00
 - 12

00
 Uhr und 14

00
 - 18

00
 Uhr 

Freitag 8
00

 - 12
00

 Uhr 
e-mail: rathaus@bad-groenenbach.de 
Telefon-Nummern im Rathaus Bad Grönenbach: 
Sekretariat, Vorzimmer Bürgermeister Kerler 0 83 34 / 605-21
Bauamt (allgemeine Angelegenheiten) 0 83 34 / 605-22
Bauplananträge, Grundstücksangelegenheiten 0 83 34 / 605-23
Passamt, Einwohnermeldeamt  0 83 34 / 605-13, 605-16, 605-24
Rentenangelegenheiten 0 83 34 / 605-13
Gewerbeamt (An-, Um-, Abmeldungen) 0 83 34 / 605-16
Ordnungsamt  0 83 34 / 605-24
Standesamt  0 83 34 / 605-24
Steueramt  0 83 34 / 605-15
Kasse  0 83 34 / 605-11
Mitteilungsblatt 0 83 34 / 605-13
Kurverwaltung  0 83 34 / 605-31

an alle Haushalte

15.05. Wertstoffhof 
19.05. Biomüllabfuhr 
20.05. gelbe Tonne 
25.05. Restmüllabfuhr 
29.05. Altpapiertonne 

Alle weiteren Termine
sind vorerst abgesagt.
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   Nachbarschafts- 

               hilfe Woringen

Nachbarschaftshilfe Woringen
Sie erreichen uns unter 
Telefon 01 51 / 15 29 54 70
jeden Montag von 1000 h - 1200 h
 und jeden Donnerstag von 1600 h
 - 1800 h oder per mail: 
nachbarschaftshilfe@woringen.de

Liebe Woringerinnen und Woringer,

am 1. Mai begann meine erste Amtszeit
als erster Bürgermeister unseres Dorfes. 

Ich freue mich sehr, dass ich nun die Geschicke unserer 
Gemeinde zusammen mit dem neu formierten 

Gemeinderat leiten darf. 

Am 4. Mai fand bereits die konstituierende Sitzung des 
Gemeinderats in der Turnhalle Woringen statt. Dabei 

wurden Herr Karl Depperich zum 2. Bürgermeister und 
Herr Bernd Hübschke als 3. Bürgermeister der 

Gemeinde Woringen gewählt. 

Alle weiteren Informationen bezüglich der Besetzung 
der einzelnen Ausschüsse und Gemeindevertretungen 

finden Sie im nächsten Blättle.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, 
dem neu gewählten Gemeinderat, den Vereinen, 

den Interessenvertretern und meinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern.

Lassen Sie uns trotz der gerade nicht ganz einfachen 
Zeit gemeinsam positiv in die Zukunft schauen.

Ihr Bürgermeister 

Jochen Lutz

konstituierende Gemeinderatssitzung
in der Turnhalle



Maßnahmen 
aufgrund Corona-Virus
Bis auf weiteres sind alle Zusammen-
künfte im Feuerwehrhaus abgesagt. 

Das Feuerwehrhaus ist nur im Falle eines Einsatzes zu betreten. Alle 
weiteren Maßnahmen sind der „Dienstanweisung Corona-Virus“ zu 
entnehmen. Diese und weitere Informationen wurden/werden den 
Feuerwehrdienstleistenden auf elektronischem Wege zugestellt.

Hannes Honold, Kommandant

www.feuerwehr-woringen.de 

Hunde bitte anmelden
Nach der Hundesteuersatzung der Gemeinde Woringen 
sind alle über vier Monate alten Hunde bei der Gemein-

de anzumelden.

Mit der Anmeldung wird das Tier registriert und erhält eine Hunde-
steuermarke. Dadurch können entlaufene oder verloren gegange-
ne Hunde auch leichter ihrem „Frauchen oder Herrchen“ zurück-
gebracht werden.

Leider werden immer wieder Hunde ermittelt, die nicht angemeldet 
sind. Dieses Verhalten stellt kein Kavaliersdelikt dar.

Wir bitten deshalb nochmals alle Bürger, die es bisher versäumt ha-
ben, ihre/n Hund/Hunde anzumelden, dies unverzüglich nachzu-
holen. Die Gemeinde Woringen behält sich vor, die Hundehaltung 
im Gemeindegebiet zu überprüfen.

Nachbar-
schafts-hilfe

Müllabfuhr
19.05.2020 Biomüllabfuhr
20.05.2020 gelbe Tonne
25.05.2020 Restmüllabfuhr
29.05.2020 Altpapiertonne 

Landkreis - Abfallwirtschaft

Umladestation
wieder regulär
geöffnet

Unterallgäu. Ab Montag, 27. April, werden auch wieder Asbest, 
Glas- und Steinwolle sowie Photovoltaikmodule an der Umladesta-
tion Breitenbrunn angenommen. Auch sogenannte Big-Bags wer-
den dort wieder verkauft. Das teilt Abfallwirtschaft des Landkreises 
mit. 
Falls größere Mengen Asbest, Glas- und Steinwolle sowie Photo-
voltaikmodule angeliefert werden müssen, ist eine vorherige An-
meldung nötig unter Telefon (08261) 995-367 oder -467. Bei der 
Anlieferung von Nachtspeicheröfen ist generell eine Voranmeldung 
erforderlich. 
Die Abfallwirtschaft weist darauf hin, dass Anlieferungen weiterhin 
nur in dringenden Fällen erfolgen sollten. Es wird mit Blockabfer-
tigung gearbeitet, weshalb es zu Wartezeiten kommen kann. Es 
gelten die allgemeinen Hygieneregeln, die auch beim Entladen 
eingehalten werden müssen. Sollten Abfälle nicht richtig verpackt 
sein oder nicht unter Wahrung des Mindestabstandes abgeladen 
werden können, können diese nicht angenommen werden. 
Die Bauschuttdeponie Breitenbrunn hat weiterhin geschlossen. 
Bauschutt wie Ziegel oder Beton kann dort derzeit nicht angeliefert 
werden. 
Informationen zur Abfallentsorgung findet man im Internet unter 
www.unterallgaeu.de/abfall. 

Wertstoffhof
Woringen
Freitag, 15.05.2020 1300 – 1700 h
jeden 1. Samstag 900 – 1300 h
jeden 3. Freitag 1300 – 1700 h

Wertstoffhof
Wolfertschwenden
Montag 1500 – 1800 h
Mittwoch 900 – 1200 h
Freitag 1400 – 1800 h 
Samstag 900 – 1300 h

Notrufe
Rettungsdienst Memmingen % 112  
Strom, 24-Std.-Störungsdienst % 0800 539 6380 

 Fax 08331/851-219 
Wasser % 08331/89763  
Feuerwehr-Notruf % 112  
Polizei-Notruf % 110  
Polizei-Inspektion Memmingen, Am Schanzmeister 2, 
87700 Memmingen % 0 83 31 / 100-0  
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   Nachbarschafts- 

               hilfe Woringen

Liebe Woringerinnen und Woringer,
in den letzten Wochen (und auch 
schon davor) haben sich viele Bür-
ger*innen gemeldet, die sich gerne 

aufgrund der aktuellen Lage engagieren möchten. 
Wenn Sie also jemanden brauchen, der für Sie zum Einkaufen 
geht, ein Rezept bei der Apotheke einlöst oder eine andere Erledi-
gung für Sie machen soll, scheuen Sie sich nicht und rufen uns an! 
Es warten viele Helfer/innen auf Sie. Nach wie vor ist es wichtig, 
das Ansteckungsrisiko für Seniorinnen und Senioren und andere 
Risikogruppen so gering wie möglich zu halten. Wir bieten deshalb 
diese Leistungen weiterhin kostenfrei an. 
Falls Sie einen anderen unaufschiebbaren Unterstützungsbedarf 
haben, rufen Sie uns ebenfalls gerne an. Wir versuchen dann eine 
möglichst risikofreie Lösung zu finden.
Wir sind weiterhin montags von 1000 bis 1200 Uhr und donnerstags 
von 1600 bis 1800 Uhr unter der Telefonnummer 0151 15295470 
erreichbar. 
Gerne können Sie uns auch eine E-Mail an 
nachbarschaftshilfe@woringen.de schreiben. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail 
und bleiben Sie gesund!
Diana Eder und Sarah Zillenbiller

Die Gemeinde Woringen 
gratuliert ganz herzlich

Frau Ilse Schöne
zum 80. Geburtstag
Frau Frieda Schwarz
zum 85. Geburtstag

Herrn Klaus Sperner
zum 75. Geburtstag



Evangelisch-Lutherische
Kirchengemeinde

                      Eröffnungsgemeinde der 
                       45. Aktion BROT FÜR DIE WELT in Bayern 2003

Seit 4. Mai ist es nun wieder erlaubt, Gottesdienste zu feiern – 
mit deutlichen Einschränkungen und Regeln zum Schutz 

vor Infektionen.

Wichtig:
Während des Gottesdienstes muss ständig eine Mund-Nase-

Bedeckung getragen werden.
Wenn Sie erkrankt sind oder entsprechende Symptome zeigen, 

dürfen Sie nicht zum Gottesdienst kommen.
Wir haben alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen

Hand-Desinfektion, Abstände etc.).
Derzeit finden auch keine Gottesdienst-Sonderformen 

(Familien-, Mini-Gottesdienst usw.) statt. 
Das Kindergarten- und Gemeindefest werden wir 

erst 2021 feiern; die Himmelfahrts-Konferenz der APIS entfällt, 
ebenso der ökumenische Gottesdienst am Pfingstmontag.

Zur persönlichen Andacht ist unsere Kirche weiterhin 
täglich geöffnet (ca. 9-17 Uhr). 

Sonntag, 17. Mai 2020
930 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Michael Kolbe)

Donnerstag, 21. Mai 2020  – Christi Himmelfahrt
930 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Michael Kolbe)

Sonntag, 24. Mai 2020
930 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Michael Kolbe)

Donnerstag, 28. Mai 2020 
Der geplante Seniorenausflug fällt aus!
Sonntag, 31. Mai 2020 – Pfingstsonntag

9.30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Kolbe)
Montag, 1. Juni 2020 – Pfingstmontag
930 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Michael Kolbe)

Derzeit findet KEINE Übertragung ins Gemeindehaus statt.
Aktuelle Informationen finden Sie im Schaukasten 

am Pfarrhaus bzw. in der Kirche.
Das Pfarrbüro ist 

derzeit für den Publikumsverkehr geschlossen. 
Pfarrer Kolbe ist über das Telefon oder per Mail 

erreichbar; 
Frau Annemarie Haug erreichen Sie immer telefo-

nisch im Pfarramt am Donnerstag, 17 – 19 Uhr.
Aktuelle kirchliche Informationen aus der Region 

finden Sie auf der Homepage unseres Dekanates: 
www.memmingen-evangelisch.de.

Die Telefonseelsorge ist kostenlos erreichbar 
unter 0800 111 01 11.

So ist das Pfarramt erreichbar: Telefon 29 53 / Fax 89 489
Email-Adresse: pfarramt.woringen@elkb.de

FdgW
Liebe Freunde des FdgW – Elfmeterturniers,
leider sind auch wir aufgrund der Corona-Pandemie ge-
zwungen, unsere für Samstag, den 13.06.2020 geplante 
Veranstaltung abzusagen. Wir möchten uns trotzdem an 
dieser Stelle bei allen bereits angemeldeten Mannschaften 

bedanken und hoffen auf eine gemeinsame Neuauflage 2021. 
Bis dahin wünschen wir alles Gute und natürlich viel Gesundheit! 
Eure FdgW

Alle Termine bis einschließlich 30. Mai 2020 sind 
wegen der Corona-Krise abgesagt.

Katholische
Kirchengemeinde
Es finden bis 21.5. folgende Gottesdiens-
te nur in der Stiftskirche Bad Grönen-
bach statt:
Samstag, 16.05.20 um 19 Uhr
Sonntag, 17.05.20 um 9 Uhr
Sonntag, 17.05.20 um 10:30 Uhr
Mittwoch, 20.05.20 um 9 Uhr
Die Werktags-Gottesdienste in Kapellen oder  

anderen Pfarrkirchen der Pfarreiengemeinschaft fallen bis 21.5. 
aus! Die Personenzahl pro Gottesdienst in der Stiftskirche ist auf 
50 Personen beschränkt. Die Sitzplätze sind ausgewiesen. Das 
Tragen von Gesichtsmasken ist Vorschrift, Desinfektionsspender 
sind vorhanden.
Leider haben wir keine Informationen, wie es ab dem 21.5. weiter-
geht. Antuelle Informationen finden Sie auf unsere Homepage:
www.katholische-kirchen-groenenbach.de
die Öffnungszeiten des Pfarrbüros Bad Grönenbach:
Montag   8.30 - 11.00 h Dienstag 15.00 - 18.00 h
Mittwoch   8.30 - 11.00 h Freitag   8.30 - 11.00 h
Telefon 0 83 34 / 2 15
Fax   0 83 34 / 66 74
Internet: www.kath-kirche-mm.de/Bad-Groenenbach
e-mail: Kath.Pfarramt.Bad.Groenenbach@t-online.de
Unsere Seelsorger sind zu erreichen:
Pfarrer Klemens Geiger  0 83 34 / 77 64
Pater P. Thomas 0 83 34 / 80 89 798 oder
 0 83 34 / 215
Gem.Ref. Sonja Woyschnitzka 0 83 34 / 98 85 31 
Caritas Sozialstation MM und Umgebung 0 83 31 / 92 43

TVW Tischtennis
Einen sehr erfolgreichen Abschluss einer coron-
abedingt turbulenten Saison erreichte die Tisch-
tennisabteilung: Dabei stiegen sowohl Woringen 
1 und Woringen 2 in die nächst höhere Spiel-

klasse der Männer 
auf. Aufgrund der 
Pandemie ende-
te die Saison am 
13.03.20. Der Bay-
erische Tischtennis-
verband entschied 
nach langen inter-
nen Querelen, dass 
sich alle auf den 
Relegationsplätzen 
zum Aufstieg befind-
lichen Teams für die 
nächst höhere Spiel-
klasse qualifizierten.
Woringen 2 um Ka-
pitän Gerhard Kutz 
wäre als damaliger 

Zweiter ohnehin für die Kreisliga 2 gesetzt gewesen. Die Erste um 
Mannschaftsführer Nicolas Fendt profitierte vom nachträglichen Ur-
teil des BTTV, hätte aber gegenüber Konkurrent Steinheim zusätzlich 
den besseren Punktequotienten gehabt. 
Sei‘s drum. Nach längerer Durststrecke spielen die Woringer Tisch-
tennisler wieder in der Bezirksliga! Glückwunsch! Darüber freute 
sich auch Vorstand Jürgen Karrer. Beide Teams profitierten von 
zahlreichen Trainingseinheiten durch die Ex-Bundesliga erprobte 
Sarah Alzinger sowie von der Erfahrung von Chris Zillenbiller (Ver-
bands-oberliga TV Boos), der mehrmals am Trainingsbetrieb teil-
nahm.
Alle drei Woringer Teams spielten wie folgt:
Woringen 1: Roland Glöckle, Heiko Majewski, Bernd Karrer, Ni-
colas Fendt, Matthias Kühnl, Hermann Barth, Manfred Biechteler, 
Jürgen Karrer, Carsten Hardt.
Woringen 2: Gerhard Kutz, Hartwig Brader, Helmut Hermann, 
Richard Weißenhorn, Lambo, Carsten Hardt, Jürgen Karrer.
Woringen 3: Gerhard und Benni Tobler, Kim, Hartmut Höger, Sonja 
Alzinger, Walter.
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28.04.2020
Landkreis - Natur und Umwelt

Vorsicht vor dem 
Eichenprozessionsspinner
Die Raupen des Falters schlüpfen - 
Befallene Bäume sollte man meiden.

Wer draußen unterwegs ist, sollte sich jetzt 
wieder vor dem Eichenprozessionsspinner in 
Acht nehmen und befallene Eichen meiden, 
rät Markus Orf, Kreisfachberater für Garten-
kultur und Landespflege am Landratsamt. Den 

Unterallgäuer Gemeinden empfiehlt er, Eichen auf einen Befall zu 
kontrollieren und eventuell vorhandene Raupen absaugen zu las-
sen. 
„Aufgrund der trockenen Witterung in den vergangenen Wochen 
kann es bereits jetzt zum Auftreten des Eichenprozessionsspinners 
kommen“, sagt Orf. Er vermutet, dass die Raupen des Falters heu-
er schon früher schlüpfen und die für den Menschen gefährlichen 
Brennhaare entwickeln. Im vergangenen Jahr war der Eichenpro-
zessionsspinner vor allem im nördlichen Landkreis zu finden. „Es ist 
aber davon auszugehen, dass er sein Verbreitungsgebiet sukzessive 
nach Süden erweitert.“
Beim Eichenprozessionsspinner handelt es sich um eine Schmet-
terlingsart, die ihre Eier auf Eichen ablegt. Die Gefahr durch die 
Brennhaare ist während der Raupenzeit bis Juli am größten. Die 
Haare können beim Menschen zu allergischen Reaktionen führen 
und sind nicht nur bei direktem Kontakt gefährlich. Da sie leicht ab-
brechen, können sie auch über die Luft übertragen und eingeatmet 
werden.
Weitere Informationen gibt es bei Markus Orf unter Telefon (08261) 
995-256 oder im Internet unter www.unterallgaeu.de/schaedlinge 
Zum Bild: Die Raupe des Eichenprozessionsspinners bildet Gespins-
te am Stamm und in Astgabeln von Eichen. Die Gefahr durch die 
giftigen Haare ist während der Raupenzeit am größten. In den Nes-
tern bleiben sie aber über Jahre giftig. 
Foto: Markus Orf/Landratsamt Unterallgäu

Bericht aus der Kabinettssitzung vom 5. Mai 2020

Schrittweise Erleichterungen bei den beschlossenen Maßnahmen in 
der Corona-Pandemie / Allgemeine Ausgangsbeschränkung ent-
fällt / Erleichterungen bei Besuchsverbot in Krankenhäusern, Pfle-
geeinrichtungen, Altenheimen / Maßvolle Öffnung bei Hotellerie 
und Gastronomie

In der Corona-Pandemie ist Bayern durch das Handlungskonzept 
der Staatsregierung bislang vor negativen Entwicklungen wie in an-
deren Staaten verschont geblieben. Dies ist aber keine Garantie für 
die Zukunft. Die Staatsregierung setzt deshalb den Kurs der Um-
sicht und Vorsicht fort. In den kommenden Wochen werden Erleich-
terungen bei den beschlossenen Maßnahmen eingeleitet, um Wirt-
schaft und Gesellschaft zu stärken. Oberstes Ziel bleibt aber der 
Schutz der Gesundheit und die Stabilität des Gesundheitssystems 
in Bayern. Rückfälle in höhere Ansteckungsraten oder in eine zweite 
Welle der Infektion müssen daher unbedingt vermieden werden.

Das weitere Handlungskonzept sieht daher einzelne aufeinander 
abgestimmte Schritte vor. Der Erfolg bestehender Maßnahmen be-
stimmt dabei das Tempo der weiteren Schritte. Ein übereiltes Vor-
gehen lehnt die Staatsregierung ab. Erleichterungen und Schutz 
gehören zusammen. Je erfreulicher sich das Infektionsgeschehen 
entwickelt und je geringer sich die Gefährdung in einzelnen Le-
bensbereichen darstellt, desto eher kommen Erleichterungen in 

Betracht. Sollte sich jedoch das Infektionsgeschehen schlechter 
entwickeln, müssen die einschränkenden Maßnahmen länger be-
stehen bleiben. Einzelne Lebensbereiche, Einrichtungsarten, Be-
triebs- oder Berufsgruppen, bei denen Lockerungen vorgenommen 
wurden, können dann auch wieder beschränkte und befristete Ein-
schränkungen erfahren.
Vor diesem Hintergrund hat der Ministerrat für das weitere Vorge-
hen die nachfolgenden Eckpunkte beschlossen:

1. Ausgangsbeschränkung
Mit Wirkung ab dem 6. Mai 2020 entfällt die allgemeine Aus-
gangsbeschränkung. Die bestehende Kontaktbeschränkung und 
das Distanzgebot gelten fort. Jeder ist demnach angehalten, die 
physischen Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Ange-
hörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum 
zu reduzieren. Wo immer möglich, ist ein Mindestabstand zwischen 
zwei Personen von 1,5 m einzuhalten. Ansammlungen im öffentli-
chen Raum bleiben verboten.
Es ist künftig erlaubt, neben einer weiteren Person auch die engere 
Familie, d.h. neben Ehegatten, Lebenspartnern und Partnern einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft, auch Verwandte in gerader Li-
nie und Geschwister zu treffen oder zu besuchen.

2. Unterricht an Schulen
Bei der Entscheidung, Unterricht an Schulen wieder zuzulassen, gilt 
das Primat des Infektionsschutzes. Bisher haben in einem ersten 
Schritt die bayerischen Schulen am 27. April 2020 den Unterrichts-
betrieb allein für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklas-
sen wieder aufgenommen. Dabei wurden nur wenige Schülerinnen 
und Schüler einbezogen, um die weitere Entwicklung des Infekti-
onsgeschehens abzuwarten und den Schulen Gelegenheit zu ge-
ben, Erfahrungen zu sammeln. Auf dieser Grundlage soll eine wei-
tere schrittweise Ausweitung des Präsenzunterrichts erfolgen.
Das Kultusministerium wird in Abstimmung mit dem Gesundheits-
ministerium ein Konzept für den weiteren Fortgang im Bereich des 
Schulbetriebs unter Berücksichtigung folgender Aspekte erarbeiten:
· Die bayerischen Schulen sollen ein Schutzraum sein, in dem sich 
Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte trotz Corona si-
cher fühlen. Die Berücksichtigung des Gesundheitsschutzes muss 
daher an erster Stelle stehen. Solidität geht weiter vor Schnelligkeit.
Für Lehrer, die einer Risikogruppe angehören, besteht daher im 
Zeitraum bis Pfingsten keine Präsenzpflicht. Betroffene Schüler kön-
nen statt des Präsenzunterrichtes bis Pfingsten weiter zu Hause ler-
nen.

· Das Abstandsgebot kann in den Klassenräumen am besten durch 
geteilte Lerngruppen umgesetzt werden. Dazu ist – je nach konkre-
ter Situation vor Ort – in aller Regel ein gestaffelter Unterrichtsbe-
trieb im wöchentlichen Wechsel der Gruppen (d. h. im wöchentli-
chen Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Unterricht zuhause) 
anzustreben.
· Ein klar festgelegter Fahrplan für die Wiederaufnahme des Unter-
richtsbetriebs bietet Schülerinnen und Schülern, deren Eltern, aber 
auch Schulleitungen und Lehrkräften eine Perspektive für die kom-
menden Wochen. Wochenenden und Ferien bleiben unangetastet. 
Auch wenn dieses Jahr kein normales Schuljahr mehr sein wird, 
wird daher an den Pfingstferien von 2. - 12. Juni und Sommerferien 
ab 27. Juli 2020 festgehalten.
Für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts werden folgende 
Zeitpunkte angestrebt:
8 Ab 11. Mai soll der Präsenzunterricht für die „Vorabschlussklas-

sen“ der weiterführenden Schulen (Gymnasium: 11. Klasse / 
Realschule: 9. Klasse / Mittelschule 8. Klasse) sowie für die 4. 
Klasse Grundschule beginnen.

8  Ab dem 18. Mai soll der Präsenzunterricht beginnen für
o Grundschule: 1. Klasse;
o Mittelschule: 5. Klasse;
o Realschule: 5. und 6. Klasse;
o Gymnasium: 5. und 6. Klasse;
8 Nach den Pfingstferien ist Ziel die Wiederaufnahme des Präsen-

zunterrichts für alle weiteren Jahrgangsstufen im wöchentlichen 
Wechsel.

BAYERN / COVID-19: 
Neue Corona-Maßnahmen         5. 
Mai 2020
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o Mit Blick auf abgelaufene Urlaubszeiten bei Eltern soll in den 
Pfingst- und Sommerferien eine Notbetreuung sichergestellt wer-
den.

3. Kindertagesbetreuung
Auch bei einem schrittweisen Hochfahren der Kindertagesbetreu-
ung steht im Vordergrund, feste, kleine Gruppen zu bilden. Nur so 
können Infektionswege nachverfolgt und durch Quarantänemaß-
nahmen unterbrochen werden. Auf dem Weg zum „Hochfahren“ 
sollte deshalb der Kreis der betreuten Kinder behutsam und schritt-
weise erweitert werden.
In einem ersten Schritt können folgende Ausweitungen in Richtung 
eines erweiterten Notbetriebes erfolgen:
·  Öffnung der Tagespflege: In der Tagespflege werden maximal 5 

fremde Kinder gleichzeitig betreut.  Die Großtagespflege bleibt 
vorerst geschlossen.

·  Öffnung von Waldkindergärten
·  Betreuung von Kindern mit besonderem erzieherischem Bedarf 

(§ 27 SGB VIII) und Kindern mit Förderbedarfen.
·  Betreuung von Kindern mit (drohender) Behinderung
·  Betreuung von Hortkindern der 4. Klasse
·  Betreuung von Kindern studierender Alleinerziehender.

Außerdem sollte privat organisierte, nachbarschaftliche oder fa-
miliäre, wechselseitige Kinderbetreuung in festen Kleingruppen er-
möglicht werden. Das könnte für viele Familien eine Hilfestellung 
bzw. Erleichterung bei der Bewältigung der coronabedingten Her-
ausforderungen bei der Kinderbetreuung sein und die dringends-
ten Bedarfe von Familien abfedern, deren Kinder nicht/noch nicht 
in Kita oder Schule gehen können.

In einem weiteren Schritt könnte mit der Aufnahme der Vorschul-
kinder eine Ausweitung in Richtung eines eingeschränkten Regelbe-
triebes erfolgen. Zwischen den einzelnen Schritten sollten zunächst 
mindestens zwei Wochen liegen. Die Notbetreuung soll in den 
Pfingst- und Sommerferien sichergestellt werden. Das Familien-
ministerium wird auf dieser Grundlage in Abstimmung mit dem 
Gesundheitsministerium ein Konzept für den weiteren Fortgang im 
Bereich der Kinderbetreuung (Kindertagesstätten, Kindertagespfle-
ge, Kindergärten etc.) erarbeiten.

4. Besuchsverbot in Krankenhäusern, 
 Pflegeeinrichtungen usw.
Mit Wirkung ab dem 9. Mai wird das bestehende Besuchsverbot 
in Krankenhäusern und stationären Pflegeeinrichtungen, Intensi-
vpflege-WGs, Altenheimen und Seniorenresidenzen sowie statio-
nären Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen gelockert. 
Voraussetzung ist die strikte Einhaltung strenger Hygienemaßnah-
men. Möglich ist dann der Besuch einer festen, registrierten Kon-
taktperson oder eines Familienmitgliedes mit fester Besuchszeit, der 
Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m und der Pflicht zum 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für Besucher und besuchte 
Person.

Die Einrichtungen haben Schutz- und Hygienekonzepte (insbeson-
dere hinsichtlich Vorkehrungen zu kontrolliertem Zugang, Besuchs-
zonen und Besucherräume) vorzulegen. Für Personal und Bewoh-
nern bzw. Patienten sind regelmäßige Testungen sicherzustellen.
Das Gesundheitsministerium wird in Abstimmung mit dem Sozial-
ministerium ein Konzept für den weiteren Fortgang im Bereich der 
Alten- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser (insbes. Besuchsre-
gelungen) erarbeiten.

5. Handels- und Dienstleistungsbetriebe
Ab dem 11. Mai 2020 ist die Öffnung aller Handels- und Dienst-
leistungsbetriebe (Groß- und Einzelhandel mit Kundenverkehr) un-
ter Auflagen (z. B. Maskenpflicht) erlaubt. Die bislang geltende Be-
schränkung auf eine Verkaufsfläche von 800 m² wird aufgehoben.

Der Betreiber hat sicherzustellen, dass grundsätzlich ein Mindest-
abstand von 1,5 m zwischen den Kunden eingehalten werden kann 
und die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kun-

den nicht höher ist als ein Kunde je 20 m² Verkaufsfläche. Der 
Betreiber hat ein Schutz,- Hygiene und Parkplatzkonzept auszuar-
beiten.

Auch Einkaufszentren und Wochenmärkte können unter Beachtung 
besonderer Auflagen wieder öffnen.
6. Gastronomie, Hotellerie, Tourismus
Eine schrittweise Öffnung der Gastronomie, Hotellerie und des 
Tourismus wird angestrebt. Für alle denkbaren Schritte gelten stren-
ge Auflagen, die insbesondere die
· Einschränkung von Öffnungszeiten,
·  Ausarbeitung von Hygiene-Konzepten durch die Betriebe,
·  Begrenzung von Gästezahlen,
·  Sicherstellung von Abstand (Einlass/Ausgang separat, 
 Reservierungspflicht)
umfassen.

Die Gastronomie darf schrittweise ab 18. Mai 2020 geöffnet wer-
den zunächst im Außenbereich (z.B. Biergärten), Speisegaststätten 
im Innenbereich ab 25. Mai 2020.

Das Pfingstwochenende (30. Mai) ist der Zeitpunkt für eine mög-
liche Öffnung von Hotels (inkl. Ferienwohnungen und Camping) 
und weiterer Angebote im Tourismus, z. B.: Schlösser, Seenschiff-
fahrt und Freizeitparks. Für die Öffnung von Hotels gelten strenge 
Auflagen, die insbesondere umfassen
· keine Öffnung von Angeboten mit gemeinschaftlicher 
 Nutzung innerhalb von Hotels, insbesondere Wellness, 
 Schwimmbad,
·  Verpflichtendes Hygieneschutzkonzept wie in der 
 Gastronomie,
·  Verpflegung nur mit Abstand und begrenztem Einlass.

Das Wirtschaftsministerium wird gemeinsam mit dem Gesundheits-
ministerium und dem Beauftragten für Bürokratieabbau ein Kon-
zept für die weiteren Schritte in Bezug auf die Gastronomie, die 
Hotellerie und den Tourismus erarbeiten.

7. Ab 6. Mai werden Spielplätze
 (keine Bolzplätze) wieder geöffnet.

8. Sport
Kontaktfreier Individualsport mit Abstand (z.B. Tennis, Leichtathle-
tik, Golf, Segeln, Reiten (auch in der Halle) oder Flugsport) wird ab 
11. Mai wieder zugelassen.

Das Innenministerium wird in Zusammenarbeit mit den Sportfach-
verbänden und in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium 
ein Konzept für weitere Lockerungen im Sport erarbeiten.

9. Am 11. Mai können auch folgende 
 Einrichtungen und Betriebe wieder geöffnet 
 werden:
· Tierparks + botanische Gärten mit Auflagen (Einlass, 
 20 m²-Regel, Abstand, nur Außenanlagen, keine Gastro-
 nomie, kein Streichelzoo)
·  Bibliotheken, Museen, Galerien, Ausstellungen und 
 Gedenkstätten mit Auflagen (20 m²-Regel, Abstand, 
 kein Gastronomiebetrieb)
·  Fahrschulen mit Auflagen (Theorie: Abstand, Praxis: Mund-
 Nasen-Schutz)
·  Musikschulen mit Auflagen (Einzelunterricht, auch zu 
 Hause, Abstand).

Das Wissenschaftsministerium wird in Abstimmung mit dem Ge-
sundheitsministerium ein Konzept für den weiteren Umgang mit 
Kultureinrichtungen erarbeiten.

STAATSREGIERUNG
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Möchten Sie Ihre Immobilie verkaufen?
AKTION VERLÄNGERT bis 31.10.2020

Für Verkäufer PROVISIONSFREI
GVS Immobilien / Ulmer Str. 21 / Memmingen
Tel.: 08331 - 833 9827 oder 0176 - 2314 7771

Öffnungszeiten Mo-Fr 7.00-18.00
Bahnhofstrasse 12 87789 Woringen Tel.: 08331 92 975 60 Fax 98 190 60

Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Kuchen, 
original italienisches Eis

Liebe Gäste!
Wir haben ab dem 18.05.2020 

unsere Terrasse für Euch geöffnet 
und ab dem 25.05.2020 sind wir 

komplett, wie gewohnt, für Euch da.

Wir freuen uns auf Euch!

Liebe Gäste!

Wir haben uns riesig gefreut, dass 

unser Abhol-Angebot von Ihnen so gut 

angenommen wurde und Sie uns damit in der 

schwierigen Zeit unterstützt haben.

VIELEN DANK!

Heidi und Roland 

Geiger

Ab dem 19. Mai beginnen wir mit angezogener Handbremse!
Wir informieren Sie immer aktuell auf unser Website: bahnhofsrestauration.de

¤ lichen Dank,
dass Sie unsere (to go)-Gäste waren, sind 

und bleiben! Ab 18. Mai darf unser Biergarten 
wieder geöffnet sein.

Wir freuen uns,
Ihre Familie Kleß.

Zeller Straße 1 · 87789 Woringen
Telefon: 0 83 31 / 34 08 · info@adler-woringen.de ·  www.adler-woringen.de

Autotechnik Adelwarth · Allgäuer Straße 6 · 87789 Woringen
Telefon 0 83 31 / 41 66 · autotechnikadelwarth@gmx.de

nehmen wir zum Anlass, um uns ganz herzlich bei unseren treuen 
Kunden und Geschäftspartnern für das Vertrauen und die gute 
Zusammenarbeit zu bedanken. 
Wir sind für Sie auch weiterhin ein 
zuverlässiger Ansprechpartner, 
wenn es um
u Neu- und Gebrauchtwagen
u Nutzfahrzeuge
u Unfallinstandsetzung, 
u Fahrzeugdiagnose,
u Klimaservice,
u Autoglas-Service,
u Inspektion nach Herstellervorgaben, 
u HU und AU Abnahme geht.

20 Jahre Firmenjubiläum

Wir bieten zum 1. Oktober 2021 ein praxisorientier-
tes Studium zum/zur
Diplom-Verwaltungswirt (FH) in der
Kommunalverwaltung (m/w/d)

für die dritte Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fach-
licher Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst an.
Macht Ihnen der Umgang mit Menschen Freude? Sind Sie verantwortungsbewusst, 
flexibel und kommunikativ? Sind Sie zuverlässig und haben Sie Spaß an Teamarbeit? 
Dann passen Sie zu uns!
Das duale Studium findet in Studienabschnitten an der Hochschule für den öffentli-
chen Dienst in Hof und mit praktischen Ausbildungsabschnitten in den verschiedenen 
Sachgebieten des Landratsamtes statt. Schwerpunkte des Studiums sind öffentliches 
und privates Recht sowie betriebswirtschaftliche Grundlagen. Nach der praxisori-
entierten Ausbildung haben Sie gute Entwicklungsmöglichkeiten in einer modernen 
Verwaltung.
Voraussetzung für die Einstellung ist neben dem Zeugnis der (Fach-) Hochschulreife 
die erfolgreiche Teilnahme an dem Auswahlverfahren im Oktober 2020. Zum Aus-
wahlverfahren werden Personen mit unbeschränkter
Fachhochschulreife oder gleichwertig anerkanntem Bildungsstand zugelassen, die 
die deutsche oder eine EU-Staatsangehörigkeit besitzen.
Das Anmeldeformular ist im Landratsamt Unterallgäu (Zi. 108, 1.OG) oder unter 
www.unterallgaeu.de/stellenangebote erhältlich.
Schwerbehinderte und deren gleichgestellte Personen werden bei gleicher
Eignung besonders berücksichtigt.
Weitere Informationen erhalten Sie von Frau Melanie Seitz unter
Tel. (0 82 61) 9 95-1 68.
Sie können sich gerne online unter www.unterallgaeu.de/stellenangebote oder al-
ternativ schriftlich (Landratsamt Unterallgäu, Ausbildungsleitung, Postfach 1362, 
87713 Mindelheim) bis spätestens 19. Juni 2020 mit aussagekräftigen Unterlagen 
sowie dem ausgefüllten Antrag auf Zulassung zum Auswahlverfahren bewerben.
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Redaktionschluss 
für‘s nächste Blättle: 

Ausgabe 10 vom
01.06.2020:

22.05.2020
Volker Müller

Hinter den Gärten 24 
87789 Woringen 

Tel. 0 83 31/99 09 56 
info@werbungmueller.de

Fahrschule Gießmann 
ehemals Peter´s Fahrschule 

Ausbildung Kl. A, B, T, C/CE 
Unterricht: 

Mo. 1930 Uhr - 2100 Uhr / Fr. 1600 Uhr - 1730 Uhr 
Tel. Info unter 08331-5133: Die-Fr. von 800 - 1200 Uhr

Wir suchen Grundstück o. renovierungsbedürftiges 
Haus zum Kauf (alles anbieten,auch Randlage) in 
Bad Grönenbach. Tausch/Gegenverkauf unserer 

rentablen 2 Zi.-ETW, 60 m² mit Garten im Ortskern 
Bad Grönenbach möglich. Tel. 0171 9728676



Geschenkgutscheine erhältlich!

Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag  800 – 1200 Uhr

Alpenstraße 12 a, 87789 Woringen
Telefon 0 83 31 / 490 59 29 – Mobil 01 76 / 279 76 674

www.Glueckskaefer-Woringen.de
v Maniküre  v Wimpernverlängerung
v Pediküre  v Haarentfernung
v Shellac / Gellack v Gesichtsbehandlungen

Ihr Kosmetikstudio in Woringen

Tel. 08334/988990 Bahnhofstraße 35
Inhaberin: Sabine Maria Baur 87730 Bad Grönenbach
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